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BETREFF Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen; 

 Startzeitpunkt für den Einsatz von zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen 

BEZUG Ihr Schreiben vom 21. Juni 2019 

GZ IV A 4 - S 0316-a/19/10006 :010 
DOK 2019/0542126 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 21. Juni 2019, in dem Sie aufgrund von Schwierigkeiten 

hinsichtlich einer termingerechten flächendeckenden Aufrüstung der Kassensysteme mit zerti-

fizierten technischen Sicherheitseinrichtungen aus Gründen der Rechtssicherheit um eine 

Nichtbeanstandungsregelung bis zum 30. September 2020 bitten. 

 

In der Erwartung, dass alle Beteiligten sich weiterhin um eine zeitgerechte Erfüllung der 

gesetzlichen Voraussetzungen bemühen, werde ich den obersten Finanzbehörden der Länder 

ein entsprechendes BMF-Schreiben zur Abstimmung vorlegen. Ein konsentiertes BMF-

Schreiben könnte noch im Oktober 2019 im Bundessteuerblatt veröffentlicht werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Möhlenbrock 

 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


